
 

   

 
       

 
 

   
 

   
     

 
  

 
    

 
    

  
 

  
  

 
 

Der Prüfungsbericht betreffend das Geschäftsjahr 2019 liegt dem Amt der Wiener 
Landesregierung vor. 

Gemäß § 29 Abs. 6 WGG ist in den Auszug gemäß § 28 Abs. 8 WGG während der ge-
wöhnlichen Dienststunden des Amtes der Wiener Landesregierung jedermann auf Ver-
langen die Einsichtnahme und auf seine Kosten die Herstellung von Abschriften zu ge-
statten; das gleiche gilt für eine allfällige Stellungnahme der Bauvereinigung zu einer Ein-
schränkung oder Versagung des Bestätigungs- bzw. Prüfungsvermerkes oder des Ge-
barungsvermerkes. 

Der Auszug gemäß § 28 Abs. 8 WGG betreffend die Prüfung des Geschäftsjahres 2019 
sowie die Stellungnahme der Genossenschaft SCHÖNES WOHNEN können auf Verlan-
gen beim Amt der Wiener Landesregierung während der gewöhnlichen Dienststunden 
(Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) eingesehen werden. 

Aufgrund der Corona-Situation darf jedoch ersucht werden, bei Interesse einen Termin 
für die Einsichtnahme vorweg telefonisch zu vereinbaren 
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